
In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes textlich festgesetzt: 

A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN GEMÄß § 9 BAUGB I.V. MIT §§ 1 BIS 23 BAUNVO 

1 Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 5, Abs. 6 und Abs. 9 BauNVO sowie §§ 4 BauNVO) 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Jahnstraße - 1. Änderung und Erweiterung“ umfasst
folgende Baugebietstypen: 

1.1 WR = Reines Wohngebiet (§ 3 BauNVO) 

Hinweis: Zur Unterscheidung von Gebieten gleicher Nutzungsart jedoch mit unterschiedlichen
Festsetzungen werden die Wohnbauflächen in der Planzeichnung und im Text als WR1 und WR2
bezeichnet. 

1.1.1 Zulässig sind in den Gebieten WR1 und WR2 gemäß § 3 Abs. 2 BauNVO: 

 Wohngebäude. 

1.1.2 Die nach § 3 Abs. 3 BauNVO möglichen Ausnahmen werden in den Gebieten WR1 und WR2 ge-
mäß § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

1.2 WA = Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO) 

Hinweis: Zur Unterscheidung von Gebieten gleicher Nutzungsart jedoch mit unterschiedlichen
Festsetzungen werden die Wohnbauflächen in der Planzeichnung und im Text als WA1, WA2 und
WA3 bezeichnet. 

1.2.1 Zulässig sind in den Gebieten WA1, WA2 und WA3 gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO: 

 Wohngebäude und 

 die der Versorgung des Gebiets dienende Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie
nicht störende Handwerksbetriebe. 

1.2.2 Ausnahmsweise können gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO i.V.m. § 31 Abs. 1 BauGB in den Gebieten
WA1, WA2 und WA3 zugelassen werden: 

 sonstige nicht störende Gewerbebetriebe. 

1.2.3 Folgende nach § 4 Abs. 2 BauNVO zulässigen Nutzungen werden gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO in
den Gebieten WA1, WA2 und WA3 nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

1.2.4 Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO möglichen Ausnahmen werden in den Gebieten WA1, WA2 und WA3
gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 

 Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 

 Anlagen für Verwaltungen, 

 Gartenbaubetriebe, 

 Tankstellen. 

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Die Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung erfolgt über die Festsetzung von Grundflä-
chenzahl (GRZ), Geschossflächenzahl (GFZ) sowie durch die Anzahl der gestatteten Vollge-
schosse und einer Festlegung der Höhe der baulichen Anlagen. 

2.1 Grundflächenzahl (GRZ) (§ 17 und § 19 BauNVO) 

2.1.1 Reines Wohngebiet 

 Für die Gebiete WR1 und WR2 beträgt die maximal zulässige GRZ 0,4. 

2.1.2 Allgemeines Wohngebiet 

 Für die Gebiete WA1, WA2 und WA3 beträgt die maximal zulässige GRZ 0,4 

 Ergänzend wird bestimmt, dass im WA1 und WA2 gemäß § 19 Abs. 4 S. 3 BauNVO die zuläs-
sige Grundfläche durch die in § 19 Abs. 4 S. 1 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu einem
maximalen Wert von 0,70 überschritten werden darf. 

2.2 Geschossflächenzahl (GFZ) (§ 17 und § 20 BauNVO) 

2.2.1 Reines Wohngebiet 

 Für die Gebiete WR1 und WR2 beträgt die maximal zulässige GFZ 0,8. 

2.2.2 Allgemeines Wohngebiet 

 Für die Gebiete WA1, WA2 und WA3 beträgt die maximal zulässige GFZ 0,8. 

2.3 Vollgeschosse (§ 20 BauNVO) 

Hinweis: Als Vollgeschosse gelten Geschosse, die nach den Vorschriften der Landesbauordnung
Vollgeschosse sind oder auf ihre Zahl anzurechnen sind. 

2.3.1 Reines Wohngebiet 

 Die Zahl der Vollgeschosse in den Gebieten WR1 und WR2 wird mit zwei (Z=II) als Höchst-
maß festgesetzt. 

2.3.2 Allgemeines Wohngebiet 

 Die Zahl der Vollgeschosse in den Gebieten WA1, WA2 und WA3 wird mit zwei (Z=II) als
Höchstmaß festgesetzt. 

2.4 Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO) 

2.4.1 Allgemeines 

 Als Bezugspunkt 0,0 m für die Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen wird die Gehweg-
hinterkante der Straße, von der aus die Erschließung erfolgt, zu messen in der Grundstückmit-
te bestimmt. 

 Die festgesetzten maximalen Traufhöhen (Thmax.) werden definiert als das senkrecht an der
Außenwand gemessene Maß zwischen dem Bezugspunkt und der Schnittkante der Außen-
wand mit der Oberkante Dachhaut 

Hinweis: In diesem Zusammenhang gilt, im Sinne der Rechtsprechung des Oberverwaltungs-
gerichts NRW vom 03.05.2010 (Aktenzeichen: 7 A 1942/08), dass die „Traufe, die untere
waagerechte Begrenzung der Dachfläche ist bzw. die Tropfkante am Dach eines Gebäudes
bezeichnet, an der während eines Regens das Wasser von der Dachfläche abfließt“. 

2.4.2 Reines Wohngebiet 

 Die zulässige max. Traufhöhe beträgt in den Gebieten WR1 und WR2 4,50m. 

2.4.3 Allgemeines Wohngebiet 

 Die zulässige max. Traufhöhe beträgt in den Gebieten WA1, WA2 und WA3 7,00 m. 

Hinweis: Im Bereich des WA1 befinden sich überbaubare Grundstücksteilflächen innerhalb
des Leitungsschutzstreifens einer 20-kV-Leitung. Die Rechte an diesen Grundstücksflächen
sind zu Gunsten des Energieversorgers durch eine persönliche Dienstbarkeit gesichert. Dies-
bezüglich hat der Energieversorger bereits in der Ursprungsfassung des Bebauungsplanes
mit Schreiben vom 07.07.2003 mitgeteilt, dass eine Bebauung innerhalb des Leitungsschutz-
streifens unter ergänzenden Auflagen des Energieversorgers (u.a. maximale Gebäudehöhe
von 9,00 m, Dachneigung kleiner als 15°, die Dacheindeckung muss den Anforderungen der
DIN 4102 entsprechen) grundsätzlich möglich ist. In diesem Zusammenhang ist der Energie-
versorger frühzeitig über die Bauabsichten zu informieren und der Bauantrag dem Versorger
grundsätzlich zur Stellungnahme vorzulegen. 

3 Bauweise , überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

3.1 Bauweise (§ 22 BauNVO) 

3.1.1 Reines Wohngebiet 

 Im Gebiet WR1 gilt die offene Bauweise. 

 Im Gebiet WR2 gilt die abweichende Bauweise a1, diese wird wie folgt definiert: Im Rahmen
der ausgewiesenen überbaubaren Grundstücksflächen ist ein Heranrücken der Bebauung bis
an die Grundstücksgrenzen der östlich angrenzenden Flurstücke Nr. 604/45 und Nr. 604/46
zulässig. Im Übrigen gelten die Anforderungen der Landesbauordnung hinsichtlich erforderli-
cher Abstandsflächen (§ 8 und § 9 LBauO). 

 In den Gebieten WR1 und WR2 sind nur Einzelhäuser zulässig. 

3.1.2 Allgemeines Wohngebiet 

 Im Gebiet WA1 gilt die offene Bauweise. 

 Im Gebiet WA2 gilt die abweichende Bauweise a2, diese wird wie folgt definiert: Im Rahmen
der ausgewiesenen überbaubaren Grundstücksflächen ist ein Heranrücken der Bebauung bis
an die jeweiligen Grundstücksgrenzen zulässig. Im Übrigen gelten die Anforderungen der
Landesbauordnung hinsichtlich erforderlicher Abstandsflächen (§ 8 und § 9 LBauO). 

 Im Gebiet WA3 gilt die abweichende Bauweise a3, diese wird wie folgt definiert: Im Rahmen
der ausgewiesenen überbaubaren Grundstücksflächen ist ein Heranrücken der Bebauung bis
an die Grundstücksgrenzen der östlich angrenzenden Flurstücke Nr. 604/42, Nr. 604/98 und
Nr. 605/03 zulässig. Im Übrigen gelten die Anforderungen der Landesbauordnung hinsichtlich
erforderlicher Abstandsflächen (§ 8 und § 9 LBauO). 

 In den Gebieten WA1, WA2 und WA3 sind nur Einzelhäuser zulässig. 

3.2 Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 23 BauNVO) 

siehe Planzeichnung 

4 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen und Zulässigkeit 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 und § 14 BauNVO) 

4.1 Nebenanlagen 

4.1.1 Nebenanlagen in Form von Gebäuden sind in den Gebieten WA1, WA2 und WA3 zwischen stra-
ßenseitiger Baugrenze und öffentlicher Straßenverkehrsfläche nicht zulässig. Ausgenommen hier-
von sind Standplätze für Müllbehälter. 

4.1.2 Ansonsten sind Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO im Plangebiet sowohl innerhalb, als
auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

4.2 Garagen und Stellplätze 

4.2.1 Stellplätze, überdachte Stellplätze (Carports) und Garagen sind in den Gebieten WR1 und WR2
sowohl innerhalb, als auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, jedoch
maximal bis zur Tiefe der jeweils auf dem Grundstück festgesetzten nördlichen (d.h. rückwärtigen)
Baugrenze. 

4.2.2 Stellplätze, überdachte Stellplätze (Carports) und Garagen sind in den Gebieten WA1, WA2 und
WA3 nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

Ergänzend ist in den Gebieten WA1, WA2 und WA3 die Errichtung von Stellplätzen, überdachten
Stellplätzen (Carports) und Garagen auch innerhalb der in der Planzeichnung als „Flächen für
Stellplätze („St“)“,. „Flächen für Carports („Ca“) bzw. „Flächen für Garagen („Ga“)“ gekennzeich-
neten Bereichen zulässig. 

4.2.3 Vor Garagen ist ein Stauraum von mindestens 5,0 m zur öffentlichen Straßenverkehrsfläche freizu-
halten. 

5 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

5.1.1 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind je Wohngebäude maximal zwei Wohnungen zu-
lässig. 

6 Mit Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

6.1.1 In der Planzeichnung ist ein Leitungsrecht „L“ zugunsten des zuständigen Energieversorgungsun-
ternehmens gekennzeichnet. Das festgesetzte Leitungsrecht dient dem Schutz der dort verlaufen-
den, der Stromversorgung dienenden, Niederspannungskabel des zuständigen Energieversor-
gungsunternehmens. Das Leitungsrecht umfasst die Befugnis zur Verlegung und dauerhaften Un-
terhaltung von unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen einschließlich notwendiger Schacht-
bauwerke. 

Hinweis: Der Bau von Wegen und Stellplätzen und Carports, Bodenab- und -auftrag sowie Pflanz-
maßnahmen innerhalb der mit dem Leitungsrecht „L“ gekennzeichneten Fläche bedürfen der Zu-
stimmung des zuständigen Energieversorgungsunternehmens. 

7 Festsetzungen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 
Bindungen für Bepflanzungen (§ 9 Abs.1 Nr. 25 a + b BauGB) 

7.1 Die Pflanzliste der landespflegerischen Bewertung ist Bestandteil des Bebauungsplans und unter
Kapitel D gesondert abgedruckt. 

7.2 Pflanzung von Bäumen 

7.2.1 In den Gebieten WR 1 und WR2 ist je Baugrundstück ein Laubbaum- oder Obst-Hochstamm zu
pflanzen (siehe Pflanzliste in Kapitel D). Bestehende Bäume können auf diese Pflanzverpflichtung
angerechnet werden. Die Pflanzung hat spätestens im auf die Bezugsfertigkeit des Gebäudes
nachfolgenden Jahr zu erfolgen und ist mit Ersatzverpflichtung dauerhaft zu erhalten. 

 

8 Zuordnung von Ausgleichsmaßnahmen zu den Bauflächen (§ 9 Abs. 1a BauGB) 

8.1.1 Den zu erwartenden Eingriffen auf den Grundstücken im Bereich WR1 und WR2 werden: 

 die auf diesen Grundstücken selbst festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen und 

 ein Anteil von 100 % an den, im Ursprungsbebauungsplan „Jahnstraße“ bereits zugeordneten
Flächen und Maßnahmen aus dem kommunalem Ökokonto als Sammelersatzmaßnahme zu-
geordnet.  

Hinweis: Hierbei handelte es sich um die Grundstücke Plan-Nr. 1056 (Teilfläche von 295 qm),
Plan-Nr. 1424 (Teilfläche von 365 qm) und Plan-Nr. 2667/1 (2.098 qm) mit einer Größe von
insgesamt 2.758 qm). Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße hatte die Einbuchung dieser
Flächen mit Schreiben vom 14.07.1997 (Plan-Nr. 1056), 07.03.1994 (Plan-Nr. 2667/1) und
20.11.1997 (Plan-Nr. 1424) anerkannt. 

Hinweis: Gemäß § 135 a Abs. 2 i.V.m. § 135 c BauGB und der Satzung zur Erhebung von Kosten-
erstattungsbeiträgen der Ortsgemeinde Offenbach / Queich vom 16.06.1998 erhebt die Gemeinde
zur Deckung ihres Aufwandes für Maßnahmen zum Ausgleich einschließlich der Bereitstellung hier-
für erforderlicher Flächen einen Kostenerstattungsbetrag von den jeweiligen Grundstückseigentü-
mern 

9 Übernahme von auf Landesrecht beruhenden Festsetzungen in den Bebauungsplan 
(§9 Abs. 4 BauGB) 

9.1 Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz:  
hier: Wasserrechtliche Festsetzungen (§ 51 Abs. 4 LWG) 

9.1.1 Das in den Gebieten WR1, WR2 und WA3 anfallende unverschmutzte Oberflächenwasser ein-
schließlich des Dachflächenwassers ist auf den einzelnen Baugrundstücken zurückzuhalten. 

Hierfür ist je angefangenen Quadratmeter versiegelter Fläche auf dem Baugrundstück ein Rück-
haltevolumen von mindestens 30 Litern (0,03 cbm) zu schaffen.  

Die Rückhaltemaßnahme ist mit einem Notüberlauf an die bestehende Regenwasserkanalisation
zu versehen. Ergänzend ist zudem eine gedrosselte Ableitung des zurückgehaltenen Nieder-
schlagswassers mit max. 0,1 l/sec. in die bestehende Regenwasserkanalisation zulässig. 

9.1.2 Grundsätzlich ist eine Gefährdung der Nachbargrundstücke durch die Rückhaltemaßnahme aus-
zuschließen. 

Hinweis: Die Art und Weise der Ausführung der Regenwasserrückhaltung ist in der Allgemeinen
Entwässerungssatzung der Verbandsgemeinde Offenbach a. d. Queich festgelegt. 

 

B BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

Aufnahme von auf Landesrecht beruhenden Regelungen in den Bebauungsplan gemäß § 9 Abs. 4
BauGB i.V.m. § 88 Landesbauordnung (LBauO) Rheinland-Pfalz. 

1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 

1.1 Dachform und -neigung 

1.1.1 Zulässig sind im Gebiet WR1 und WR2 

 Satteldächer mit einer Dachneigung zwischen 25° und 45°. 

 Pultdächer mit einer Neigung zwischen 10° und 25°. 

1.1.2 Zulässig sind im Gebiet WA1 und WA2 

 geneigte Dächer (ohne Pultdächer) mit einer Dachneigung zwischen 25° und 45°. 

 Pultdächer mit einer Neigung zwischen 10° und 25°. 

Hinweis: Im Bereich des WA1 befinden sich überbaubare Grundstücksteilflächen innerhalb des
Leitungsschutzstreifens einer 20-kV-Leitung. Die Rechte an diesen Grundstücksflächen sind zu
Gunsten des Energieversorgers durch eine persönliche Dienstbarkeit gesichert. Diesbezüglich hat
der Energieversorger bereits in der Ursprungsfassung des Bebauungsplanes mit Schreiben vom
07.07.2003 mitgeteilt, dass eine Bebauung innerhalb des Leitungsschutzstreifens unter ergänzen-
den Auflagen des Energieversorgers (u.a. maximale Gebäudehöhe von 9,00 m, Dachneigung klei-
ner als 15°, die Dacheindeckung muss den Anforderungen der DIN 4102 entsprechen) grundsätz-
lich möglich ist. In diesem Zusammenhang ist der Energieversorger frühzeitig über die Bauabsich-
ten zu informieren und der Bauantrag dem Versorger grundsätzlich zur Stellungnahme vorzulegen. 

1.1.3 Zulässig sind im Gebiet WA3  

 Pultdächer mit einer Neigung zwischen 10° und 25°. Ergänzend wird bestimmt, dass der hö-
here Teil des Pultes an der Ostseite des Gebäudes zu errichten ist. 

1.1.4 Für untergeordnete Gebäudeteile, Garagen und Nebenanlagen i.S. des § 14 Abs. 1 BauNVO sind
hiervon auch abweichende Dachformen und -neigungen zulässig. 

 

1.2 Materialien im Dachbereich 

1.2.1 Eine Dacheindeckung ist nur mit nicht glänzenden, kleinteiligen Ziegeln oder Materialien, die in
ihrem Erscheinungsbild Ziegeln gleichkommen sowie als Gründach (siehe hierzu auch Pflanzliste
in Kapitel D) zulässig. 

Hinweis ohne Festsetzungscharakter: Für die Dacheindeckung mit Ziegeln oder Materialien, die in
ihrem Erscheinungsbild Ziegeln gleichkommen, werden rote bis rotbraune Farbtöne empfohlen.
Eine Begrünung von Dächern wird ausdrücklich begrüßt. 

1.2.2 Für Pultdächer sowie für Dachgauben und untergeordnete Teile der Dächer sind darüber hinaus
auch Blecheindeckungen zulässig. Stark reflektierende Materialien dürfen nicht verwendet werden. 

1.3 Dachaufbauten, Dachflächenfenster und Dacheinschnitte 

1.3.1 Die Breite von Dachaufbauten darf einzeln nicht mehr als 2,00 m betragen. In der Summe darf die
Breite sämtlicher Dachaufbauten max. 50% der zugehörigen Trauflänge einnehmen. Die Firsthöhe
von Dachaufbauten darf die Firsthöhe des Hauptdaches nicht überschreiten. 

1.3.2 Mehrere Dachaufbauten bzw. Dachflächenfenster auf einer Dachfläche sind in gleicher Höhe an-
zuordnen. Der Abstand von Dachaufbauten bzw. Dachflächenfenstern zu Ortgang, Graten und
Kehlen muss mindestens 1,00 m betragen. 

1.3.3 Dacheinschnitte sind zulässig. Die Breite von Dacheinschnitten darf insgesamt 1/3 der zugehöri-
gen Trauflänge nicht überschreiten, einzeln jedoch maximal 4,0 m betragen. Der Abstand von
Dacheinschnitten zu Ortgang, Graten und Kehlen muss mindestens 1,00 m betragen. 

1.4 Energie- und Warmwassergewinnungsanlagen 

1.4.1 Unabhängig von ihrer konstruktiv bedingten Farbgebung sind auf den Dachflächen befindliche
bzw. in die Dachflächen integrierte Anlagen zur Energie- sowie zur Warmwassergewinnung zuläs-
sig. 

1.5 Fassadengestaltung 

1.5.1 Für die Fassadengestaltung sind grelle, glänzende oder stark reflektierende Materialien und Far-
ben nicht zulässig. 

2 Einfriedungen und deren Gestaltung (§ 88 Abs.1 Nr.3 LBauO) 

Hinweis: Bestehende Einfriedungen genießen bis zur ihrer kompletten Erneuerung sowohl in ihrer
Art, als auch in ihrer Höhe Bestandsschutz 

2.1.1 Einfriedungen in Form von Hecken und Zäunen sind bis zu einer maximalen Höhe von 1,50 m zu-
lässig. 

2.1.2 Massive Einfriedungen (u.a. Mauern, Mauerscheiben, Palisaden) bzw. geschlossene Einfriedun-
gen (u.a. geschlossene Bretterwände, Sichtschutzzäune) sind bis zu einer maximalen Höhe von
1,00 m zulässig. 

3 Gestaltung der unbebauten Flächen bebauter Grundstücke (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 LBauO) 

3.1.1 Die nicht überbauten Grundstücksflächen bebauter Grundstücke sind, soweit sie nicht für eine
sonstige zulässige Nutzung in Anspruch genommen werden, landschaftspflegerisch bzw. gärtne-
risch anzulegen und dauerhaft zu pflegen. 

3.1.2 Zuwegungen, Zufahrten und andere Befestigungsflächen auf den Baugrundstücken sind mit versi-
ckerungsfähigen Materialien zu befestigen. 

3.1.3 Vorgärten dürfen nicht als Arbeits- oder Lagerfläche verwendet werden. 

C HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN OHNE FESTSETZUNGSCHARAKTER 

1 Ordnungswidrigkeiten 

 Verstöße gegen die Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB (Pflanzvorschriften) werden
gemäß § 213 BauGB als Ordnungswidrigkeiten geahndet. 

 Ordnungswidrig im Sinne des § 87 LBauO handelt, wer den Festsetzungen der nach § 88
LBauO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB erlassenen Bauvorschriften zuwiderhandelt. 

2 Freiflächen- und Bepflanzungsplan 

 Zum Nachweis der geplanten Grundstücksbegrünungsmaßnahmen ist mit den Bauunterlagen
ein Freiflächen- und Bepflanzungsplan einzureichen. Die festgesetzten Begrünungsmaßnah-
men sind spätestens im ersten Jahr nach Bezugsfertigkeit der Gebäude durchzuführen. 

3 Schutz des Oberbodens gemäß DIN 18915 

 Vor Beginn der Bauarbeiten ist der Oberboden abzuschieben und fachgerecht bis zur Wie-
derverwendung zu lagern, um seine Funktion als belebte Bodenschicht und Substrat zu erhal-
ten. Er darf nicht durch Baumaschinen verdichtet, mit Unterboden vermischt oder überlagert
werden. Die Vorgaben der DIN 18915 (schonender Umgang mit Oberboden) sind zu beach-
ten, siehe auch § 202 BauGB. 

 Anfallender unbelasteter Erdaushub ist einer Wiederverwertung zuzuführen und soweit wie
möglich auf dem Baugrundstück selbst wieder einzubauen und landschaftsgerecht zu model-
lieren. Ist dies nicht möglich, ist der Erdaushub auf eine Deponie zu bringen. 

4 Baugrunduntersuchung 

 Die Anforderungen der DIN 1054, DIN 4020 und DIN 4124 an den Baugrund sind zu beach-
ten. 

 Die Durchführung von grundstücksbezogenen Baugrunduntersuchungen wird empfohlen. 

5 Hinweise zum Umgang mit Niederschlagswasser 

 Es wird empfohlen, das auf den Grundstücken anfallende unverschmutzte Oberflächenwas-
ser (vgl. Arbeitsblatt DWA-A 138 der Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser
und Abfall e.V.) einschließlich des Dachflächenwassers auf den Grundstücken z.B. in Zister-
nen zurückzuhalten und einer Wiederverwendung z.B. zur Gartenbewässerung zuzuführen. 

In diesem Zusammenhang sollten Dach- und Fassadenflächen nicht mit unbeschichteten Me-
tallen versehen werden. Gemäß dem Merkblatt M 153 (Handlungsempfehlungen zum Um-
gang mit Regenwasser) der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Ab-
fall e.V. (ATV-DVWK) ist für Niederschlagswasser, zwecks Versickerung oder Einleitung in ein
oberirdisches Gewässer, das u.a. von unbeschichteten kupfer- und zinkgedeckten Flächen,
die größer als 50 qm sind, abfließt, ein Wasserrechtsverfahren durchzuführen. 

 

6 Hinweise zu Brauchwasseranlagen 

 Der Bau einer Brauchwasseranlage ist dem örtlichen Wasserversorger zu melden, um eine
negative Beeinflussung des Trinkwassersystems auszuschließen. Des Weiteren sind Brauch-
wasseranlagen, die zusätzlich zu den Trinkwasserversorgungsanlagen installiert werden, der
Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, Gesundheitsamt anzuzeigen. Das Gesundheitsamt re-
gistriert die angezeigte Brauchwasseranlage und prüft diese vor Ort im Einzelfall (siehe hierzu
auch Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) (vom 28.11.2011, BGBl. I S. 2370, zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 Absatz 19 des Gesetzes vom 22.12.2011, BGBl. I S. 3044). 

4 Zahl der notwendigen Stellplätze nach § 47 LBauO (§ 88 Abs. 1 Nr. 8 LBauO) 

4.1.1 Gemäß § 88 Abs. 1 Nr. 8 LBauO wird festgesetzt, dass je Wohneinheit mindestens 2 Stellplätze auf
dem Baugrundstück oder in sonstiger Weise öffentlich rechtlich gesichert in zumutbarer Entfer-
nung herzustellen sind. 

 Brauchwasseranlagen dürfen auf keinen Fall negative Auswirkungen auf Trinkwassereinrich-
tungen haben. Eine direkte Verbindung der Rohrleitungen zum Trinkwassernetz ist gemäß § 37
Infektionsschutzgesetz und der Trinkwasserverordnung untersagt. Die Trinkwassernachspei-
sung muss durch freie Ausläufe erfolgen. Näheres regelt die DIN 1988 und DIN 1989. Nicht-
Trinkwasseranlagen sind farblich und schriftlich zu kennzeichnen. 

 Ergänzend ist eine Brauchwasseranlage auch dem Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Of-
fenbach / Queich anzuzeigen. 

7 Altablagerungen / Altlasten 

 Altablagerungen oder sonstige schädliche Bodenbelastungen sind weder bei der Gemeinde
Offenbach / Queich noch bei der Verbandsgemeinde Offenbach / Queich bekannt und auf-
grund der bisherigen Nutzung des Plangebiets auch nicht zu vermuten. Sollten wider Erwar-
ten bei Baumaßnahmen Abfälle (z.B. Bauschutt, Hausmüll etc.) angetroffen werden oder sich
sonstige Hinweise (z.B. geruchliche / visuelle Auffälligkeiten) ergeben, ist die Struktur- und
Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Boden-
schutz, Neustadt / Weinstraße, umgehend zu informieren. 

8 Archäologische Denkmäler und Funde 

 Innerhalb des Plangebietes sind bislang keine archäologischen Denkmäler und Funde be-
kannt. Da bei Erdbewegungen Fundstellen kulturgeschichtlich bedeutsamer Denkmäler je-
doch angeschnitten oder aus Unkenntnis zerstört werden könnten, ist der Beginn von Erdar-
beiten rechtzeitig der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Außen-
stelle Speyer anzuzeigen. 

 Bei der Vergabe der Erdarbeiten hat der Bauträger bzw. Bauherr die ausführenden Firmen
vertraglich zu verpflichten, der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Archäologie, zu
gegebener Zeit rechtzeitig den Beginn der Arbeiten anzuzeigen, damit diese, sofern notwen-
dig, überwacht werden können. 

 Der Bauträger bzw. Bauherr hat die ausführenden Baufirmen eindringlich auf die Bestimmun-
gen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) (vom 23.03.1978, GVBl. S. 159, zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28.09.2010, GVBl. S. 301) hinzuweisen. Danach ist jeder zu
Tage kommende archäologische Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als
möglich unverändert zu lassen und die Gegenstände sorgfältig gegen Verlust zu sichern. 

 Die vorgenannten Vorschriften entbinden den Bauträger bzw. Bauherrn jedoch nicht von der
Meldepflicht und Haftung gegenüber der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Archäo-
logie. 

 Sollten archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der archäologischen Denkmalpfle-
ge ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit Rettungsgrabungen, in Absprache mit
den ausführenden Firmen, planmäßig, den Anforderungen der heutigen archäologischen For-
schung entsprechend, durchgeführt werden können. 

 Die vorgenannten Ausführungen sind in die Bauausführungspläne als Auflagen zu überneh-
men.  

9 Schutz von Kabeltrassen und Leitungen / Koordination der Leitungsarbeiten und Erschließungs-
maßnahmen 

 Beim Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sind 
- die Abstandsempfehlungen der DIN 1998 einzuhalten sowie das „Merkblatt über Baum-

standorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen“ der Forschungsgesellschaft
für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989 (siehe hier u.a. Abschnitt 3) zu beach-
ten. Andernfalls sind auf Kosten des Verursachers entsprechende Schutzvorkehrungen
zum Schutz der Leitungen zu treffen. 

- im Bereich der Freileitung sowie deren Schutzstreifen nur niedrig wachsende Gehölze
und Sträucher auszuwählen. 

 Im Rahmen von Erschließungs- und Baumaßnahmen ist die jeweils bauausführende Firma auf
ihrer Erkundigungspflicht nach vorhandenen Versorgunganlagen hinzuweisen. 

 Die Pfalzwerke AG weist darauf hin, dass  

- im Bereich des WA1 sich überbaubare Grundstücksteilflächen innerhalb des Leitungs-
schutzstreifens einer 20-kV-Leitung befinden. Die Rechte an diesen Grundstücksflächen
sind zu Gunsten des Energieversorgers durch eine persönliche Dienstbarkeit gesichert. 

Diesbezüglich hat der Energieversorger mit Schreiben vom 07.07.2003 mitgeteilt, dass
eine Bebauung innerhalb des Leitungsschutzstreifens unter ergänzenden Auflagen des
Energieversorgers (u.a. maximale Gebäudehöhe von 9,00 m, Dachneigung kleiner als
15°, die Dacheindeckung muss den Anforderungen der DIN 4102 entsprechen) grund-
sätzlich möglich ist. 

- sollte im Zuge von Baumaßnahmen eine Abschaltung der Hochspannungsleitung nötig
werden, so gehen die anfallenden Kosten zu Lasten des Bauherrn. 

- um Unfälle bei Tätigkeiten in der Nähe der 20 kV-Freileitung zu vermeiden, sind allen mit
der Ausführung des Bauvorhabens Beteiligten das Merkblatt der Pfalzwerke AG über
„Sicherheitsabstände bei Bauarbeiten in der Nähe elektrischer Freileitungen“ vorzulegen.

- hinsichtlich der 20-kV-Freileitung im Rahmen der Vorsorge die Grenzwerte der 26. Ver-
ordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz (Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen durch elektromagnetische Felder) eingehalten werden. 

Gleichwohl ist es in Bezug auf den Einsatz elektrischer Geräte möglich, dass im Nahbe-
reich der 20-kV-Freileitung, infolge der vorhandenen magnetischen Felder, Gerätestö-
rungen auftreten. So können Geräte, die mit Kathodenstrahlröhren arbeiten und medizi-
nische Diagnosegeräte beeinflusst werden. Zudem kann bei bestimmten Wetterlagen die
Empfangsqualität von Lang-, Mittel- und Kurzwellensendern gestört werden. 

- bauliche Maßnahmen, Bodenab- und -auftrag sowie Pflanzmaßnahmen innerhalb des
Leitungsschutzstreifen Fläche bedürfen grundsätzlich der Zustimmung. 

Leitungsgefährdende Verrichtungen müssen in diesem Zusammenhang jederzeit unter-
bleiben. Sind Änderungs- oder Sicherungsmaßnahmen der vorhandenen Versorgungs-
leitungen nicht zu vermeiden, richtet sich die Kostentragung nach den bestehenden Ver-
trägen bzw. nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

 Die Träger der Ver- und Entsorgung sind frühzeitig über den Beginn der Erschließungs- und
Baumaßnahmen zu unterrichten, damit eine rechtzeitige Abstimmung der Lage und Dimensi-
onierung der einzelnen Leitungszonen bzw. der (Haus-)Anschlüsse vorgenommen werden
kann. Eine vollständige Liste der zu informierenden Ver- und Entsorgungsträger kann bei der
Verbandsgemeindeverwaltung Offenbach / Queich erfragt werden. 

10 Grüngestaltung und Grenzabstände 

Die nach den §§ 44 bis 47 Nachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz (LNRG) erforderlichen Grenzab-
stände bei Anpflanzungen sind einzuhalten. Insbesondere folgende Grenzabstände sind zu be-
achten (weitere Informationen hierzu sind den §§ 44 und 45 LNRG zu entnehmen): 

Bäume (ausgenommen Obstbäume): 

- sehr stark wachsende Bäume: 4,00 m 

- stark wachsende Bäume 2,00 m 

- alle übrigen Bäume 1,50 m 

Obstbäume: 

- Walnusssämlinge 4,00 m 

- Kernobst, stark wachsend 2,00 m 

- Kernobst, schwach wachsend 1,50 m 

Sträucher (ausgenommen Beerenobststräucher): 

- stark wachsende Sträucher 1,00 m 

- alle übrigen Sträucher 0,50 m 

Beerenobststräucher: 

- Brombeersträucher 1,00 m 

- alle übrigen Beerenobststräucher 0,50 m 

Hecken: 

- Hecken bis zu 1,0 m Höhe 0,25 m 

- Hecken bis zu 1,5 m Höhe 0,50 m 

- Hecken bis zu 2,0 m Höhe 0,75 m 

- Hecken über 2,0 m Höhe einen um das Maß 
der Mehrhöhe größe-
ren Abstand als 
 0,75 m 

11 Radonvorsorge 

 Radon ist ein radioaktives Edelgas, das aus dem natürlich vorkommenden, radioaktiven 
Schwermetall Uran entsteht. Da Uran, wenn auch nur in geringer Konzentration, fast überall in 
der Erdkruste vorhanden ist, ist Radon dort ebenfalls im Erdreich nachzuweisen. Das gasför-
mige Radon kann in diesem Zusammenhang mit der Bodenluft über Klüfte im Gestein und 
durch den Porenraum der Gesteine und Böden an die Erdoberfläche wandern. 

In der Luft außerhalb von Gebäuden wird das aus dem Boden austretende Radon sofort durch 
die Atmosphärenluft auf sehr niedrige Konzentrationen verdünnt. Innerhalb von Gebäuden 
können jedoch aufgrund des Bauuntergrundes und der Bauweise beträchtliche Radonkon-
zentrationen auftreten. Die Radonkonzentration hängt in diesem Zusammenhang von den fol-
genden Faktoren ab: 

- technische Einflüsse des Bauwerks (wie z.B. Dichtigkeit des Gebäudes gegen Radonein-
tritt durch die Bodenplatte und erdberührende Wände, Luftdichtigkeit von Fenster und Tü-
ren, Lüftungsverhalten der Bewohner) 

- geologische Eigenschaften des Baugrunds (Uran- bzw. Radongehalt der Gesteine und 
Böden im Baugrund, Wegsamkeiten für das Radon im Erdreich, wie beispielsweise tekto-
nische Störungen) 

 Da radioaktive Stoffe, wie Radon, die Zellen eines lebenden Organismus schädigen können,
wurde für das Land Rheinland-Pfalz eine Radon-Prognosekarte (Stand 03/2011) erstellt. Die
Karte enthält drei Radonpotenzial-Klassen, die einen Anhaltspunkt über die Höhe des wahr-
scheinlichen großflächigen Radonpotenzials aufzeigen. Kleinräumig, also am konkreten Bau-
platz, können davon allerdings aufgrund der obengenannten geologischen Einflussgrößen
deutliche Abweichungen bei den Radonwerten auftreten. 

Die bisher gemessenen Radonkonzentrationen in der Bodenluft lassen jedoch den Schluss zu,
dass bei geeigneter Bauausführung praktisch überall in Rheinland-Pfalz Gebäude errichtet
werden können, die den notwendigen Schutz vor Radon bieten. Effiziente und preiswerte
Maßnahmen gegen Radon lassen sich am besten beim Bau eines Gebäudes verwirklichen. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass bei Radonkonzentrationen in der
Bodenluft unter 100.000 Bq/qbm bereits eine durchgehende Betonfundamentplatte und ein
normgerechter Schutz gegen Bodenfeuchte in der Regel einen ausreichenden Schutz vor Ra-
don bieten. Lediglich bei höheren Werten ist eine weitergehende Vorsorge anzustreben (wie
z.B. eine radondichte Folie unter der Bauplatte). 

 Gemäß der Radon-Prognosekarte ist in der Gemeinde Offenbach /Queich mit einem erhöhten
Radon-Potenzial (40.000 - 100.000 Becquerel Radon pro Kubikmeter Bodenluft) zu rechnen.
Daher wird grundsätzlich eine projektbezogene Radonmessung in der Bodenluft des Bauplat-
zes empfohlen. Die Ergebnisse sollten Grundlage für den Bauherrn sein, sich ggf. für bauliche
Vorsorgemaßnahmen zu entscheiden. 

12 Hinweise zu den der Planung zugrunde liegenden Vorschriften 

 Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-
Vorschriften) können bei der Verbandsgemeindeverwaltung Offenbach / Queich: Fachbereich
3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen (Konrad-Lerch-Ring 6, 76877 Offenbach / Qu-
eich) eingesehen werden. 

D PFLANZLISTE 

Die hier aufgeführten Pflanzenarten sind eine Auswahl der wichtigsten Arten. Die Liste ist nicht ab-
schließend. Entscheidend für eine standortgerechte und ökologische Pflanzenauswahl ist die Ver-
wendung von möglichst einheimischen Gehölzen. 

Angegeben sind weiter die Pflanzqualitäten gemäß den Gütebestimmungen des BdB (Bund deut-
scher Baumschulen). Die grünordnerisch festgesetzten Pflanzungen sind mit der angegebenen
Mindestqualität oder höher durchzuführen. 

Für die Gartenflächen können auch Ziergehölze verwendet werden. Hierbei sollte darauf geachtet
werden, dass möglichst robuste und einfach blühende Arten und Sorten gepflanzt werden. Qualifi-
zierte Baumschulen bieten hierzu Beratung an. 

Auf die Einhaltung der Grenzabstände nach dem Nachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz (§§ 44 - 47
LNRG) ist zu achten. 

1 Bäume 

Pflanzqualität: Hochstamm, Stammumfang 10 bis 12 cm, mit Ballen 

Acer campestre Feld-Ahorn 

Acer platanoides Spitz-Ahorn 

Carpinus betulus Hainbuche 

Malus silvestris Wildapfel 

Pyrus pyraster Wildbirne 

Sorbus aria Mehlbeere 

Sorbus aucuparia Vogelbeere 

Sorbus domestica Speierling 

Sorbus torminalis Elsbeere 

2 Sträucher 

Pflanzqualität: Strauch, verpflanzt, Höhe 125 bis 150 cm, ohne Ballen 

Acer campestre Feld-Ahorn 

Cornus mas Kornelkirsche 

Cornus sanguinea Hartriegel 

Corylus avellana Haselnuß 

Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn 

Euonimus europaeus Pfaffenhütchen 

Ligustrum vulgare Liguster 

Prunus spinosa Schlehe 

Ribes alpinum Alpen-Johannisbeere 

Rosa canina Hundsrose 

Rosa rubiginosa Weinrose 

Rosa spinosissima Bibernellrose 

Sorbus aucuparia Vogelbeere 

Viburnum opulus Gemeiner Schneeball 

3 Obstbäume 

Aufgeführt sind bekannte alte Sorten. In Baumschulen sowie über Obst- und Gartenbauvereine,
die auch beraten, sind in der Regel noch weitere regionalspezifische Obstsorten zu erhalten. 

Pflanzqualität: Hochstamm, Stammumfang 10 bis 12 cm, ohne Ballen 

Apfelsorten: Brettacher 

 Gravensteiner 

 Roter Boskopp 

 Schöner aus Nordhausen 

 Schafsnase 

 Zabergäurenette 

Birnensorten: Alexander Lukas 

 Pastorenbirne 

 Frankelbacher Mostbirne 

4 Extensive Dachbegrünung 

Eine extensive Dachbegrünung sollte mit einer niedrigbleibenden Gräser-/Kräutermischung für
Dachflächen erfolgen, der Sedum-Sprossen zugegeben werden können. Hierbei sollte auf die ge-
prüfte Mischung RSM 6.1 Extensive Dachbegrünung (Regelaussaatmenge: 5 g / qm) gemäß den
Regelsaatgutmischungen der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau
e.V. (FLL) erfolgen. Diese garantieren eine ausgewogene Mischung mit standortgerechten Gräser-
und Kräuterarten mit gutem Anwuchsergebnis. Der Ansaat können Sedum-Sprossen beigemischt
werden. 

Alternativ können auch „Sedumteppiche“ aus mindestens vier verschiedenen, flachwüchsigen Se-
dum-Arten angelegt werden: entweder durch Sprossenansaat oder als Flach- bzw. Kleinballen-
pflanzung erfolgen. 

Sedum album in Sorten - Weißer Mauerpfeffer  

Sedum cauticola  September Fetthenne 

Sedum floriferum „Weihenst. Gold” Weihenstephaner Fetthenne 

Sedum hybridum „Immergrünchen” Mongolen Fetthenne 

Sedum reflexum  Tripmadam  

Sedum sexangulare  Milder Mauerpfeffer 

Sedum spectabile „Herbstfreude“ Große Pracht-Fetthenne 

Sedum spurium in Sorten  Kaukasus Fetthenne 

Sempervivum-Hybriden Dachwurz-Hybriden 
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